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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf der Fraktion der PIRATEN   Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-

stimmungen  
 

Gesetz zur Änderung der Verfassung für 
das Land Nordrhein-Westfalen 

- Absenkung der Altersgrenze für das  
aktive Wahlrecht auf 16 Jahre 

 

  

Artikel 1 
Änderung der Verfassung für das Land 

Nordrhein-Westfalen 
 
Die Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 28. Juni 1950 (GV. NRW. 
S.127), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 442), wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 31 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst: 
 
"Wahlberechtigt ist, wer das 16. Lebensjahr 
vollendet hat." 
 

  
Verfassung für das  

Land Nordrhein-Westfalen 
 

 
 
 
 
 
 

Artikel 31 
 
(1) Die Abgeordneten werden in allgemeiner, 
gleicher, unmittelbarer, geheimer und freier 
Wahl gewählt. 
 
 
 
 
(2) Wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebens-
jahr vollendet hat. Wählbar ist, wer das Alter 
erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. 
 
(3) Die Wahl findet an einem Sonntag oder 
einem gesetzlichen Feiertag statt. 
 
(4) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am 15. Mai 2017 in Kraft. 
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Begründung 
 
Art. 31 Absatz 2 Satz 1 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen lautet: 
 
„Wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat.“ 
 
Dadurch sind 16- und 17-Jährige von den Wahlen zum Landtag von Nordrhein-Westfalen aus-
geschlossen. Dafür besteht kein überzeugender Grund mehr. 
 
Demokratische Staaten sind u.a. durch den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl gekenn-
zeichnet. Dies bedeutet, dass jeder das Recht hat, an Wahlen zu Parlamenten teilzunehmen. 
Der Ausschluss von Wahlen bedarf einer verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Eine solche 
ist aber beim Ausschluss der 16- und 17-Jährigen vom aktiven Wahlrecht zum Landtag nicht 
erkennbar. 
 
Der politische Kampf um die Gleichberechtigung der Menschen hat eine lange Geschichte und 
ist noch nicht beendet. Dieser Kampf spiegelt sich auch in der Geschichte des Wahlrechts 
wider. Im 1871 gegründeten deutschen Kaiserreich waren die Frauen von den Wahlen zum 
Reichstag ausgeschlossen. Das aktive Wahlrecht hatten nur Männer, die das 25. Lebensjahr 
vollendet hatten (ausgeschlossen waren zudem Soldaten und Männer, „welche eine Armen-
unterstützung aus öffentlichen oder Gemeinde-Mitteln beziehen, oder im letzten der Wahl vor-
hergegangenen Jahre bezogen haben“, §§ 1, 2, 3 Nummer 3 Wahlgesetz für den Reichstag 
des Norddeutschen Bundes vom 31. Mai 1869). Nach der Ausrufung der Republik im Novem-
ber 1918 wurde in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt. Die Altersgrenze für das ak-
tive Wahlrecht wurde auf 20 Jahre gesenkt. Nachdem in der Bundesrepublik Deutschland die 
Altersgrenze zunächst bei 21 Jahren lag, wurde sie 1970 auf 18 Jahre gesenkt. Die historische 
Entwicklung bis zur Gegenwart ist demnach – unterbrochen von der Nazi-Diktatur – von einer 
fortschreitenden Realisierung des Grundsatzes der Allgemeinheit der Wahl gekennzeichnet. 
 
Die Gegner des aktiven Wahlrechts für 16- und 17-Jährige behaupten, dass diese noch nicht 
über die erforderliche Reife verfügten, um eine Wahlentscheidung zu treffen. Dabei verweisen 
sie auf die zivilrechtlichen Regelungen zur Geschäftsfähigkeit eines Menschen. Die volle Ge-
schäftsfähigkeit beginne erst mit Vollendung des 18. Lebensjahrs (vgl. § 2 Bürgerliches Ge-
setzbuch). Daher solle diese Altersgrenze auch für das aktive Wahlrecht gelten. 
 
Nach dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis besteht aber kein Zweifel daran, 
dass 16- und 17-Jährige fähig sind, bei Wahlen eine politisch selbstbestimmte Entscheidung 
zu treffen. Die zivilrechtliche Regelung über den Beginn der vollen Geschäftsfähigkeit mit Voll-
endung des 18. Lebensjahrs hat den Zweck, Minderjährige vor den Folgen von rechtlichen 
Nachteilen zu schützen (vgl. § 107 Bürgerliches Gesetzbuch). Die Ausübung des aktiven 
Wahlrechts hat aber keine rechtlichen Nachteile. Daher ist der Verweis auf das Zivilrecht irre-
führend. 
 
16- und 17-Jährige tragen in Gesellschaft und Staat bereits umfangreich Verantwortung: Sie 
sind schadensersatzpflichtig, es sei denn, im Einzelfall besteht nicht die zur Erkenntnis der 
Verantwortlichkeit erforderliche Einsichtsfähigkeit (vgl. § 828 Absatz 3 Bürgerliches Gesetz-
buch). Sie können, wenn der künftige Ehegatte volljährig ist und das Familiengericht zustimmt, 
die Ehe eingehen (vgl. § 1303 Bürgerliches Gesetzbuch). Sie sind im Sinne des Strafgesetz-
buchs schuldfähig und strafbar, wenn sie die von einem Straftatbestand umfasste spezifische 
Rechtsgutverletzung als Unrecht erkennen (vgl. § 19 Strafgesetzbuch, § 3 Jugendgerichtsge-
setz). Die Schule vermittelt ihnen demokratisches Bewusstsein, die Bereitschaft zum sozialen 
Handeln, Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl und die Fähigkeit, am politischen 
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Leben teilzunehmen (vgl. § 2 Absätze 1, 2 und 3 Schulgesetz NRW). 16- und 17-Jährige tref-
fen eine Entscheidung für eine berufliche Ausbildung oder ein Hochschulstudium. Schließlich 
haben sie in Nordrhein-Westfalen das aktive Wahlrecht bei Kommunalwahlen. Auch vor die-
sem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, weshalb 16- und 17-Jährige nicht fähig sein sollten, 
bei Landtagswahlen eine Wahlentscheidung zu treffen. 
 
Die Gegner des aktiven Wahlrechts für 16- und 17-Jährige erklären des Weiteren, dass in 
dieser Altersgruppe die Wahlbereitschaft relativ gering sei und es nur wenig Interesse an lan-
despolitischen Themen gebe (vgl. Abschlussbericht der Verfassungskommission des Land-
tags von NRW, Drucksache 16/12400, S. 70). Solche Einlassungen verkennen das Wesen 
des aktiven Wahlrechts. Wie jedes Recht gibt auch das Wahlrecht dem Einzelnen die Mög-
lichkeit, die eigenen Interessen geltend zu machen und eine entsprechende Wahlentschei-
dung zu treffen. Es besteht aber keine Pflicht dazu. Daher ist es insoweit unerheblich, ob die 
Wahlbereitschaft relativ gering ist. Im Übrigen ist es Aufgabe aller maßgeblichen landespoliti-
schen Akteure, die Bedeutung der Landespolitik öffentlich darzustellen und so das Interesse 
an Landtagswahlen zu wecken. 
 
 
Michele Marsching  
Torsten Sommer 
Marc Olejak 
 
und Fraktion 


